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 Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde von der Juristischen Fakultät der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg im Wintersemester 2023 als Disserta-
tion angenommen und mit dem Karl-Giehrl-Preis 2024 der Universität ausge-
zeichnet. Für die Drucklegung wurde die Arbeit auf den Stand von August 2024 
gebracht.

Ein wesentlicher Teil dieser Arbeit entstand während m eines Forschungsauf-
enthalts in Damaskus im Jahr 2019 –  eine Zeit, die sowohl wissenschaftlich als 
auch persönlich prägend war. Die zahlreichen Diskussionen und der offene Aus-
tausch mit vielen engagierten und inspirierenden Menschen über das syrische 
Rechtssystem und die lokalen Besonderheiten waren immanent für dieses For-
schungsprojekt. Ich hoffe, dass die Ergebnisse dieser Arbeit nicht nur  einen 
wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung des syrischen Rechts leisten, sondern 
auch die Bedeutung von internationalem Austausch und Zusammenarbeit her-
vorheben.

Herzlich danke ich m einem sehr geschätzten Doktorvater Herrn Professor Dr. 
Mathias Rohe, der dieses Projekt sofort aufgenommen hat und mich stets mit 
wertvollen Ratschlägen unterstützen konnte. Ebenso danke ich Herrn Professor 
Dr. Hans-Dieter Spengler für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens sowie 
Herrn Professor Dr. Thomas Regenfus für den Beisitz in der Disputation und 
s eine hilfreichen Anmerkungen im Veröffentlichungsprozess.

Neben m einen Freunden gilt mein besonderer Dank Siham und Caroline. Ihr 
habt nicht nur mitgelesen, mitgedacht und mitgefühlt, sondern wart über all die 
Jahre hinweg echte Stützen – geduldig und immer mit einem offenen Ohr. Ohne 
Euch hätte diese Arbeit in dieser Form wahrscheinlich nie ihren Abschluss ge-
funden.

Gewidmet ist die Arbeit meinen Eltern, deren weltoffene Erziehung und uner-
schütterliche Förderung den Grundstein für meinen Weg gelegt haben – persön-
lich wie akademisch. Eure Werte und Euer Vertrauen in mich waren die treibende 
Kraft hinter meiner Begeisterung für dieses interkulturelle Forschungsprojekt.



VI Vorwort

Nachbemerkung:
In die Phase der Drucklegung und Veröffentlichung dieser Arbeit fielen histori-
sche Umbrüche in Syrien: Neben der Bildung einer Übergangsregierung wurde 
auch eine neue Verfassung verabschiedet. Diese Entwicklungen markieren einen 
bedeutsamen Einschnitt im rechtlichen und politischen Gefüge des Landes. 
Möge dieser Neubeginn den Menschen in Syrien eine Zukunft in Stabilität, Ge-
rechtigkeit und friedlichem Zusammenleben ermöglichen.

Hamburg, im Dezember 2024 Somer Hidar
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 Kapitel 1

 Einleitung

 A. Einführung in die Thematik

 I. Die wirtschaftliche Bedeutung  eines Grundstücks und damit verbundene 
Herausforderungen an  eine Rechtsordnung

Das Grundstückseigentum stellt  einen elementaren Teil des Vermögens der Ge-
sellschaft in der Bundesrepublik Deutschland und wohl jeder anderen Gesell-
schaft dar. Der Erwerb von Grund und Boden dient primär dem Zweck der eige-
nen Wohnnutzung, vor dem Hintergrund der besonderen Wertbeständigkeit aber 
insbesondere auch der Kapitalanlage zur Bildung und Mehrung von Vermögen.1 
Dies gilt umso mehr für solche Wirtschaftsordnungen, in denen k eine vielfälti-
gen Anlagemöglichkeiten bestehen. Daher stellt das Grundstückseigentum in 
Syrien den wahrscheinlich wichtigsten zu erwerbenden Vermögenswert für die 
Gesellschaft dar. Die Wertbeständigkeit des Grundeigentums beruht im Wesent-
lichen auf den Schutzmechanismen  einer Rechtsordnung, die den Bestand sowie 
die Durchsetzung der Eigentumsrechte garantieren und ermöglichen. Das Eigen-
tumsrecht ist wertlos, wenn der Rechtsinhaber dieses nicht rechtsverbindlich 
nachweisen und geltend machen kann. Um ein hohes Schutzniveau dinglicher 
Rechte zu erreichen, bedarf es in der Rechtsordnung konkreter Regularien und 
 einer effektiven Rechtsdurchsetzungspraxis für deren sinngemäße Umsetzung. 
Konkret bestimmt sich dieses Schutzniveau vor allem durch die Zurverfü-
gungstellung von Instrumenten zur Sicherung des Bestands und der Durchset-
zung dinglicher Rechte. Je höher das Schutzniveau  einer Rechtsordnung ist, des-
to werthaltiger werden Grund und Boden sowie die hieran bestehenden Rechte.

Der Schutz des Eigentums sowie die Freiheit dieses vollumfänglich zu nutzen 
und hierüber zu verfügen, findet gleichwohl s eine Grenzen in s einer Sozial-
pflichtigkeit und unterliegt daher öffentlich-rechtlichen Beschränkungen. Diese 
beruhen vor allem auf dem Anspruch  eines Staates, s eine Vorstellung der städti-
schen und ländlichen Bebauungs- und Bodenpolitik umzusetzen. Zwangsläufig 
stellt sich darauf aufbauend auch die Frage, wie der Staat diesen Anspruch um-

1 Siehe für  eine ausführliche statistische Auseinandersetzung hiermit Weirich/Ivo, Grund-
stücksrecht, Rn. 1 ff.
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setzt und auf die illegale Bebauung von Grundstücken reagiert. In Syrien hat die 
in den letzten Jahrzenten rapide Urbanisierung zu  einer übermäßigen Verdich-
tung der Städte geführt. Durch die aber oftmals unkontrollierte illegale Bebau-
ung sind illegale Wohngebiete entstanden, deren Wohnraum trotz erheblicher 
Hindernisse der Rechtsordnung veräußert und erworben wird. Ob ein solches 
Veräußerungsgeschäft zulässig ist und welche Rechtsposition überhaupt erwor-
ben werden kann, muss vor dem Hintergrund der nationalen gesetzlichen Rege-
lungen beurteilt werden. Noch größere Rechtsunsicherheit entsteht vor allem 
dann, wenn die Bebauung aufgrund ihrer Illegalität nicht mehr im Grundstücks-
register aufgenommen wird. Dies kann zum  einen daran liegen, dass k eine bau-
planungsrechtliche Zulässigkeit für ein Mehrfamilienhaus besteht und Woh-
nungseigentum deshalb schon gar nicht aufgeführt werden kann oder zum ande-
ren daran, dass das Grundstück im Eigentum des Staates steht und der Bauherr 
s einerzeit bereits nicht über  eine Nutzungsberechtigung hieran verfügte. Welche 
Rechtsposition kann ein Erwerber also durch den Abschluss  eines Kaufvertrages 
über solchen Wohnraum überhaupt erlangen? In diesem Rahmen stellt sich auch 
konkret die Frage, wie die Illegalität rechtlich zu bewerten ist, sofern der Staat 
s einen Anspruch der Bauleitplanung nicht konsequent und erst verspätet durch-
setzt. Kann ein Erwerber des Wohnraums darauf vertrauen, dass nach Ablauf 
 eines bestimmten Zeitraums der Staat s einen Ordnungsanspruch verwirkt und 
nicht mehr durchsetzt? Die Rechtsposition der Erwerber illegalen Wohnraums ist 
vor allem dann von besonderer Bedeutung, wenn der Staat s eine Bodenpolitik 
durch Bodenreformen durchsetzt. Wie sind in diesem Fall die Rechtsinhaber in 
den zu reformierenden Gebieten zu bestimmen und wer ist an dem Prozess der 
Bodenreform zu beteiligen? Wie werden die Rechtsinhaber vor  einem Verlust 
ihrer Rechte geschützt und der wirtschaftliche Verlust anderer beteiligter Perso-
nen aufgefangen? An den konkreten Fragen zeigt sich bereits die mit illegalen 
Baugebieten einhergehende Rechtsunsicherheit für die betroffenen Rechtsinha-
ber und Bewohner. Sie zu schützen und gleichzeitig die Bauleitplanung in  einer 
Bodenreform durchzusetzen, führt zwangsläufig zu  einem erheblichen Span-
nungsverhältnis. Dennoch muss jede Rechtsordnung auch gleichzeitig den An-
spruch erfüllen, die Rechte des Einzelnen zu wahren und im Zweifel vermögens-
rechtlich auszugleichen.

Vor dem Hintergrund der hohen Investitionen im Grunderwerbsverfahren sind 
diesbezügliche Sicherungsmittel für die zu schützenden Interessen von besonde-
rer Bedeutung. Sicherungsmittel sollen vor allem verhindern, dass weder der 
Erwerber noch der Veräußerer  eines Grundstücks ohne Absicherung in Vorleis-
tung treten und minimieren somit das Risiko des wirtschaftlichen Verlusts, wenn 
der Leistungsempfänger s eine Pflicht zur Gegenleistung nicht erfüllt. Ebenfalls 
ein besonderes Schutzbedürfnis hat ein am Erwerbsverfahren oftmals nur mittel-



3A. Einführung in die Thematik

bar beteiligter Dritter, der dem Erwerber den Kaufpreis  eines Grundstücks durch 
die Gewährung  eines Darlehens (mit-)finanziert. Der Darlehensgeber verlangt in 
solch  einem Fall grundsätzlich auch  eine Sicherheit für die Rückzahlung des 
Darlehens und dafür regelmäßig die Bestellung  einer Sicherheit am Grundstück. 
Somit besteht für den Grundstücksverkehr der Anspruch an die Rechtsordnung, 
effektive Formen der Besicherung  einer Forderung durch ein Grundstück zu er-
möglichen. Neben der Einräumung  eines solchen Rechts ist für den Darlehens-
geber aber gleichsam dessen effektive Durchsetzung von besonderer Relevanz. 
Ein funktionierendes Zwangsvollstreckungsrecht ist daher die Grundlage für den 
Schutz individueller Rechtspositionen. Die Rechtsposition  eines Darlehensge-
bers ist nämlich dann wertlos, wenn er sein Recht nicht vollumfänglich und ef-
fektiv durchsetzen kann. Neben der Praktikabilität der gesetzlichen Regelungen 
ist hier vor allem die allgem eine Gerichtspraxis von besonderer Bedeutung.

 II. Fragestellung

Der Staat Syrien steht vor der Herausforderung des Wiederaufbaus zerstörter 
Städte und ist damit verbunden auf Investitionen der internationalen Privatwirt-
schaft in Grundstücke und Immobilien angewiesen. Rechtlich relevant wird hier-
bei vor allem das Grunderwerbsverfahren und dessen Sicherungsmittel. Ohne 
ein geordnetes, transparentes und gesichertes Grunderwerbsverfahren können 
Investitionen und der Wiederaufbau nur schwer stattfinden. Das deutsche Recht 
bietet ein solches transparentes System, das vor allem durch die Stellung des 
Grundbuchs, durch das Trennungsprinzip und die Notwendigkeit der Einbindung 
 eines Notars im Grunderwerbsverfahren gesichert wird. Erschwerend kommt in 
Syrien hinzu, dass im gesamten Staatsgebiet verteilt illegale Baugebiete, zum 
Teil sogar auf öffentlichen Grundstücken, entstanden sind und diese nun durch 
erst jüngst geschaffene Bodenreformen zu Gunsten  einer modernisierten und 
nachhaltigen Stadtentwicklung aufgelöst werden sollen. Oberste Priorität muss 
hierbei vor allem die Wahrung der Rechte und die Beteiligung der betroffenen 
Personen an diesem Entwicklungsverfahren haben. Im deutschen Recht ist das 
Schutzniveau für die im Rahmen von Bodenreformen betroffenen Personen ins-
besondere durch verfassungsrechtlich ausgeprägte Grundsätze bestimmt.

Ziel der Arbeit ist es, das Schutz- und Sicherungsniveau des syrischen Immo-
bilienrechts für Inhaber dinglicher Rechte und Dritte anhand  eines Vergleichs mit 
den Regelungen des deutschen Rechts zu untersuchen und zu bewerten. Es soll 
vor allem untersucht werden, ob das syrische Grundstücksrecht für  eine Klarheit 
der Eigentums- und Besitzverhältnisse an Grundstücken, insbesondere in illega-
len Baugebieten, sorgen kann. Von besonderer Bedeutung ist auch die Frage, 
inwiefern die syrische Rechtsordnung das Grundstückseigentum im Rahmen von 
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Bodenreformen schützt oder unbillig zerstört. Zudem stellt sich für den Inhaber 
 eines Sicherungsrechts an  einem Grundstück die elementare Frage, inwiefern 
sein Recht im Rahmen  einer Zwangsvollstreckung effektiv durchgesetzt werden 
kann. Ein Rechtsvergleich kann Erkenntnisse aufzeigen, inwiefern das syrische 
Recht  einen dem deutschen Recht vergleichbaren Schutzstandard aufweist und 
an welchen Stellen Adaptionen möglich oder auch sinnvoll ersch einen.

 B. Forschungsstand

Das syrische Grundstücksrecht war im Rahmen der im Jahr 2018 fortgesetzten 
Bodenreformen zwar Gegenstand politischer Diskussion, jedoch existiert in der 
deutschen Literatur bis heute k eine rechtliche Auseinandersetzung hiermit, we-
der über die Bodenreformen noch über die Grundlagen des Grundstücksrechts 
oder des Grunderwerbsverfahrens. Überhaupt existieren nur wenige deutsche 
Veröffentlichungen über das gesamte syrische Recht, wobei an dieser Stelle die 
Publikationen der Forschungsgruppe zum Recht islamischer Länder des Max-
Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht hervorzuheben 
sind, die sich aber ausschließlich mit dem Familien- und Erbrecht islamischer 
Länder auseinandersetzen.2 In Syrien existieren in arabischer Sprache abgefasste 
primär ältere Veröffentlichungen über die Grundlagen des Grundstücksrechts 
und des Grunderwerbsverfahrens, die auch dieser Arbeit als Grundlage dienen. 
Über die neueren Grundstücksgesetze oder die rechtliche Aufarbeitung der ille-
galen Baugebiete existieren k eine allgemein zugänglichen wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen, gleichwohl sich  eine Rechtspraxis und in gewisser Weise 
auch  eine Rechtsfortbildung zum Erwerb von Grundstücken in illegalen Bauge-
bieten entwickelt hat.

Es fehlt entsprechend auch gänzlich an  einer rechtsvergleichenden Arbeit über 
das Grundstücksrecht und dessen Schutzniveau in Syrien und in Deutschland. In 
der syrischen rechtswissenschaftlichen Literatur existiert  eine rechtsvergleichen-
de Arbeit über das Grundstücksrecht in den arabischen Rechtsordnungen mit 
 Bezügen zu europäischen Jurisdiktionen, wobei die Arbeit insgesamt sehr allge-
mein gehalten ist, es ihr an inhaltlicher Tiefe mangelt und sie für die europäi-

2 Für  einen Überblick zu der von Nadjma Yassari geleiteten Forschungsgruppe „Das Recht 
Gottes im Wandel – Rechtsvergleichung im Familien- und Erbrecht islamischer Länder“ und 
deren Publikationen, siehe <https://www.mpipriv.de/forschungsgruppe> (zuletzt abgerufen am 
20.04.2024); siehe auch die rechtsvergleichende Untersuchung über Fragen des Bankwesens 
bei Ibrahim, Aktuelle Fragen des Bankwesens, speziell der Bankenaufsicht in Deutschland und 
Syrien im Vergleich.
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schen Bezüge lediglich auf englischsprachige Literatur britischer Rechtswissen-
schaftler zurückgreift.3

 C. Untersuchungsmethode

 I. Funktionale Rechtsbetrachtung

Ein Rechtsvergleich ist nicht mit  einer Auslandsrechtskunde gleichzusetzen. 
Eine funktionale Rechtsvergleichung stellt nicht die sich in verschiedenen 
Rechtsordnungen befindlichen gleichnamigen Rechtsinstitute nebeneinander 
und listet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf, sondern untersucht 
Rechtsnormen in ihrem realen Umfeld und ihrer realen Funktion.4 Daher beginnt 
ein funktionaler Rechtsvergleich mit  einer bestimmten Fragestellung über ein 
grundsätzliches gesellschaftliches oder wirtschaftliches Problem und stellt somit 
ein Sachproblem in den Vordergrund, das unabhängig von der Rechtsordnung in 
allen Gesellschaften besteht.5 Die Fragestellung zielt daher auf  einen Vergleich 
von funktionalen Lösungen und nicht von Rechtsinstituten ab.

Ausgehend von dieser Fragestellung erfolgt  eine funktionale Betrachtung un-
ter Einbeziehung aller vorhandenen Rechtsquellen. Darunter sind aber nicht nur 
die von der Rechtsordnung geschaffenen Instrumente, sondern auch die außer-
rechtlichen Aspekte mit einzubeziehen, die zur Lösung realer Probleme herange-
zogen werden.6 Dies ist vor allem dann notwendig, wenn das gelebte vom ge-
lehrten Recht vor allem durch rechtskulturelle Einflüsse abweicht.7 Unumgäng-
lich ist daher neben der Bezugnahme auf schriftliche Quellen die Gewinnung 
von Informationen im Rahmen  eines Interviews mit Experten der jeweiligen 
Fragestellung. Hierbei wurde  einem Experten die Anonymisierung s einer Aussa-
gen und  einer von ihm erstellten und dem Verfasser überreichten Studie zugebil-
ligt, da dies  eine Bedingung für die Kontaktaufnahme darstellte.

 II. Das Zivilrecht in der syrischen Rechtsordnung und die Grundlagen  
zum syrischen Recht

Das syrische Zivilrecht wurde im Wesentlichen durch zwei Rechtsordnungen 
geprägt – der französischen und der ägyptischen. Es ist primär als Relikt des 

3 Šarbā, Al-niẓām al-‘iqārī fī al-niẓām al-qānūnīa al-kubra.
4 Kischel, Rechtsvergleichung, §  1 Rn.  14.
5 Kischel, Rechtsvergleichung, §  1 Rn.  14.
6 Kischel, Rechtsvergleichung, §  1 Rn.  16.
7 Siehe grundlegend zu den Begrifflichkeiten „law in books“ und „law in action“ Pound, 

Law in books and law in action, American Law Review 44 (1910), 12 (12 ff.).
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französischen Kolonialismus zu betrachten. Dieser hat dazu geführt, dass sich in 
Syrien die kontinentaleuropäische Rechtsvorstellung gegen das Common Law 
durchgesetzt hat.8 Insbesondere das Grundstücksrecht basiert noch heute auf den 
durch den französischen Kommissar erlassenen Rechtsvorschriften von 1926.9 
Neben der kolonialen Prägung ist Syrien dem ägyptischen Rechtskreis zuzuord-
nen.10 Der ägyptische Rechtskreis gilt mit s einem prominentesten Gelehrten 
ʿAbd al-Razzāq al-Sanhūrī als Vorbild und Grundlage vieler arabischer Kodifi-
kationen, der aber zur Argumentationshilfe selbst wiederum an vielen Stellen auf 
das französische Recht und dessen Rechtsliteratur verweist.11 Insbesondere das 
syrische Zivilgesetzbuch ist sehr stark an das ägyptische Zivilgesetzbuch ange-
lehnt.12 Kommentierungen und Literatur des al-Sanhūrī werden daher auch im 
syrischen Recht zur Auslegung und Interpretation von Rechtsnormen durch 
Rechtsanwälte und Richter herangezogen. Neben dem Einfluss des ägyptischen 
Rechts ist die besondere Nähe des syrischen zum libanesischen Grundstücks-
recht zu erwähnen, da in Syrien und im Libanon die identischen Grundlagen 
hierzu durch den französischen Kommissar während der Kolonialzeit erlassen 
wurden. Daher finden sich in der Literatur zum syrischen Grundstücksrecht zum 
Teil auch Verweise auf die libanesischen Gesetzeskommentierungen oder die li-
banesische Rechtsprechung.

Syrien ist auch nach der 2012 neu erlassenen Verfassung13 ein dezentraler Ein-
heitsstaat mit  einem semipräsidentiellen Regierungssystem.14 Das Parlament, 
dessen Mitglieder vom Volk gewählt werden, verabschiedet als legislative Ge-
walt die Gesetze (Art.  55 SV) – der Präsident kann in Übereinstimmung mit den 
Gesetzen Verfügungen, Verordnungen und allen voran Dekrete erlassen (Art.  101 

8 Siehe grundsätzlich zur kolonialen Prägung der Rechtssysteme arabischer Staaten  Kischel, 
Rechtsvergleichung, §  10 Rn.  120 ff.

9 Hierzu ausführlicher in Kapitel 2 B. I. 1. (S.  33).
10 Zur Verbreitung des ägyptischen Zivilrechts in der arabischen Welt, siehe Krüger, Zur 

Rezeption des ägyptischen Zivilrechts in der arabischen Welt, in: Rechtstransfer – Beiträge 
zum islamischen Recht VIII, 2011, 9 (10 ff.); Bälz, Das islamische Recht als Grundlage arabi-
scher Rechtseinheit, in: Ebert, Hans-Georg (Hrsg.), Leipziger Beiträge zur Orientforschung, 
Bd.  9, 2000, 35 (40 ff.).

11 Siehe ausführlich hierzu Kischel, Rechtsvergleichung, §  10 Rn.  139.
12 Vgl. Krüger, Überblick über das Zivilrecht der Staaten des ägyptischen Rechtskreises, in: 

Recht van de Islam 14 (1997), S.  76 (91).
13 Syrische Verfassung, erlassen durch das Dekret Nr.  94 am 28.02.2012 (nachfolgend nur 

noch „SV“).
14 Vgl. Art.  2 Abs.  1 SV; siehe für  eine ausführliche Darstellung der aktuellen syrischen 

Verfassung auf Deutsch Ibrahim, Aktuelle Fragen des Bankwesens, speziell der Bankenauf-
sicht in Deutschland und Syrien im Vergleich, S.  23–25.
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SV).15 Die islamische Jurisprudenz (إسلامي  Fiqh) ist die Hauptquelle der – فقه 
Gesetzgebung (Art.  3 SV) – nicht zu verwechseln mit der Šarīʿah (شريعة). Der 
sogenannte Fiqh ist als ein menschliches Konstrukt und Produkt der Auslegung 
von Rechtsgelehrten zu verstehen und kann daher zeitlich wandelbaren Anschau-
ungen unterliegen.16 Gerade im Zivilrecht, als Regelwerk für die Rechtsbezie-
hungen zwischen Rechtssubjekten dienend, ist diese Wandelbarkeit – mit Aus-
nahme der Bereiche des Erb- und Familienrechts – erkennbar, da es aufgrund des 
menschlichen Fortschritts und der wirtschaftlichen Bedürfnisse stets Modifizie-
rungen unterliegt.17 Dieser Gedanke drückt sich im Zivilgesetzbuch (قانون مدني) 
so aus, dass ein Richter die Grundsätze der islamischen Šarīʿah erst heranziehen 
soll, wenn kein anwendbarer Gesetzestext zum entsprechenden Sachverhalt vor-
handen ist (Art.  1 Abs.  2 ZGB).

Die Zivilgerichtsbarkeit in Syrien besteht grundsätzlich aus drei Instanzen: 
dem Gericht der ersten Instanz (البداية  محكمة) dem Berufungsgericht ,(محكمة 
النقض) und dem Kassationsgericht (الإستئناف  Dem Prozessrecht ist  eine 18.(محكمة 
Bindungswirkung der Gerichte an Präjudizien fremd. Lediglich die Urteile der 
Hauptversammlung des Kassationsgerichts entfalten  eine Bindungswirkung für 
die Gerichte. Für das Verständnis der gelebten Rechtspraxis und des Umgangs 
mit Rechtsnormen ist aber insbesondere auch das reale gesellschaftliche und po-
litische Umfeld zu beachten. Die praktische Umsetzung der Rechtsvorschriften 
und der Gerichtsurteile kann von Faktoren abhängen, die weit über den bloßen 
Wortlaut hinausgehen.19 Es zeigt sich in dieser Arbeit gerade im syrischen Recht, 
dass abseits des kodifizierten Rechts insbesondere in den illegalen Baugebieten 
eigene Rechtsvorstellungen der Bewohner zur Übertragung von Wohnraum 
durchgesetzt wurden.

15 Zur Unterscheidung zwischen den verschiedenen Arten  eines Dekrets siehe Nḥīlī, 
S.  152 ff., wonach es aber k eine Begrenzung der Regelungszuständigkeit für bestimmte Berei-
che gibt.

16 Die Abgrenzung zwischen den Begriffen Šarī‘ah und Fiqh ist für das Verständnis der 
Funktion des islamischen Rechts wesentlich; siehe daher ausführlich hierzu Rohe, Das islami-
sche Recht, S.  9, 12.

17 Zum Einfluss des islamischen Rechts als Inspirationsquelle neuerer Gesetzgebung 
 Kischel, Rechtsvergleichung, §  10 Rn.  138; Amereller, Hintergründe des „Islamic Bankings“, 
S.  32.

18 Siehe ausführlich hierzu Yassari/Krell, Länderbericht Syrien, in: Bergmann/Ferid/Hein-
rich/Dutta/Ebert, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, S.  6 f., mit zusätzlichem Verweis 
auf die Sharia-Gerichte in familienrechtlichen Streitigkeiten zwischen Muslimen  einerseits und 
auf die dem Gericht der ersten Instanz vorgehenden Schlichtungskammern bei Streitigkeiten 
über geringe Summen andererseits.

19 Bezugnehmend auf die Auslegung des islamischen Rechts, siehe Kischel, Rechtsverglei-
chung, §  10 Rn.  144.
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 III. Arabische Begriffe in der Untersuchung

Die Übersetzungen der arabischen Begrifflichkeiten in dieser Arbeit sind die des 
Verfassers. Damit  eine stringente und sinngemäße Darstellung des syrischen 
Rechts erfolgen kann, werden die wichtigsten arabischen Termini in arabischer 
Schrift angegeben. Die in dieser Arbeit genutzten arabischen Quellen werden zur 
Einfachheit des Verständnisses in Umschrift angegeben.

 IV. Gang der Untersuchung

Die vorliegende Untersuchung gliedert sich in fünf Kapitel. Das erste Kapitel 
umfasst die vorstehende Einleitung zur Fragestellung sowie den Überblick zum 
syrischen Zivilrecht. Die Kapitel 2, 3 und 4 sind jeweils in drei Teile gegliedert, 
die aus den funktional gegenübergestellten Länderberichten und  einer rechtsver-
gleichenden Betrachtung bestehen. 

Zur Untersuchung werden im Kapitel 2 die Grundlagen zur Bestimmung und 
Zuweisung  eines Grundstücks in beiden Rechtsordnungen dargestellt. Es beginnt 
daher mit der Darstellung der Registersysteme und deren Regelungsbereich, wo-
durch insbesondere die Grundprinzipien des Registerrechts und des Registerver-
fahrens erläutert werden. Daran schließt sich die Betrachtung der geltenden 
Grundsätze der öffentlich-rechtlichen Bodenpolitik als öffentlich-rechtliche Be-
schränkungen des Grundstücksverkehrs, die als Grundlage für die spätere Be-
trachtung der Eigentumsrechte an illegal bebauten Grundstücken dient. Bereits 
an dieser Stelle wird daher  eine Übersicht zum Phänomen der illegalen Bauge-
biete in Syrien vorgestellt, um  einerseits die für die weitere Betrachtung elemen-
tare Differenzierung zwischen der illegalen Bebauung auf öffentlichen und pri-
vaten Grundstücken sowie andererseits die teilweise eingeschränkte Funktion 
des Grundstücksregisters in einigen Teilen des Staatsgebietes klarzustellen. 

Das Kapitel 3 befasst sich mit dem Grundstückseigentum, dem Umgang der 
Rechtsordnung mit der illegalen Bebauung sowie deren Auswirkung auf die 
Rechtspositionen der Grundstückseigentümer und Bewohner. Hieran schließt 
 eine ausführliche Betrachtung der Einschränkung des Grundstückseigentums 
durch die Bodenreform der Baulandumlegung an, die in Syrien als Maßnahme 
zur Auflösung illegaler Baugebiete dient und in der internationalen Presse20 teil-
weise als Gesetz zur Enteignung von Flüchtlingen bezeichnet worden ist. Dem 

20 Siehe hierzu z. B. The Guardian <https://www.theguardian.com/world/2018/apr/26/10m-
syrians-at-risk-of-forfeiting-homes-under-new-property-law> (zuletzt abgerufen am 20.04. 
2024); Reuters <https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-germany-insight/a 
ssads-property-law-hits-hope-of-return-for-syrians-in-germany-idUSKBN1JA1V1> (zuletzt ab- 
gerufen am 20.04.2024); Süddeutsche Zeitung <https://www.sueddeutsche.de/politik/syrien 
krieg-assad-macht-eigentum-zur-waffe-1.3956317> (zuletzt abgerufen am 20.04.2024); Fox-



9C. Untersuchungsmethode

wird die funktional entsprechende deutsche Baulandumlegung gegenüberge-
stellt. So soll anhand des strukturierten und rechtstaatlichen Verfahrens der deut-
schen Baulandumlegung der Schutz des Eigentums im Verfahren der syrischen 
Baulandumlegung untersucht werden. Damit werden neben den Eigentumsrech-
ten in illegalen Baugebieten, die Rechte der Eigentümer und Bewohner im Rah-
men der Baulandumlegung miteinander verglichen.

Das Grunderwerbsverfahren und die hierfür bestehenden Sicherungsmittel 
und Sicherungsmechanismen werden in Kapitel 4 erörtert. Ein besonderes Au-
genmerk wird hierbei insbesondere auf die prozessuale Durchsetzung von 
Grundpfandrechten gelegt. Zusätzlich wird im Zeichen der Sicherung  eines Er-
werbsverfahrens auch der gutgläubige Erwerb dargestellt.

Zum Abschluss erfolgt in Kapitel 5  eine Gesamtschau der Arbeit in Form  einer 
Zusammenfassung sowie  einer Stellungnahme zu jedem einzelnen Kapitel,  einer 
abschließenden Bewertung der konkreten Arbeitsergebnisse und  einem Fazit zu 
den Perspektiven der Entwicklung der syrischen Rechtsordnung.

News <https://www.foxnews.com/world/syria-wants-its-citizens-in-lebanon-to-return-help-re 
build> (zuletzt abgerufen am 20.04.2024).



 Kapitel 2

 Grundlagen zur Bestimmung  eines Grundstücks

Das Kapitel erörtert die elementaren Grundlagen für die folgende Untersuchung 
und befasst sich mit der rechtlichen Bestimmung und Zuweisung  eines Grund-
stücks in der syrischen und deutschen Rechtsordnung. Es werden im Wesentli-
chen Aufbau und Regelungsbereich der Grundstücksregistersysteme untersucht, 
wobei anschließend auf die Allgemeingültigkeit sowie absolute Anwendbarkeit 
der Grundstücksregister für die Zuweisung von Grundstückseigentum eingegan-
gen wird. Hierbei wird ein erster Schwerpunkt auf die realpolitische Besonder-
heit in Syrien gesetzt, wie Grundstücke in illegalen Baugebieten rechtlich be-
stimmt werden.

Um der Komplexität  eines Grundstücks hinsichtlich dessen Lage und genauer 
Abmessung gerecht zu werden ist diese Bestimmung erforderlich, da es mehr als 
bloßer natürlicher oder künstlich geschaffener Grenzen bedarf, die lediglich für 
 eine sichtbare Abgrenzung sorgen. Zudem besteht hinsichtlich der rechtlichen 
Zuweisung bei Grund und Boden das Problem, dass die Eigentumsvermutung 
aufgrund der natürlichen Sachherrschaft1 nicht dem Interesse des Rechtsver-
kehrs entspricht, da ein Eigentümer sonst immer Schwierigkeiten hätte, sein Ei-
gentum bei Abwesenheit nachzuweisen und gerade bei Vermietung und Verpach-
tung Eigentum und Besitz oftmals auseinanderfallen. Andere dingliche Rechte, 
wie zum Beispiel Grundpfandrechte, sind hingegen vollkommen unabhängig 
vom Besitz.

 A. Deutschland

 I. Registersystem

Die deutsche Rechtsordnung bietet zur Bestimmung und rechtlichen Zuweisung 
 eines Grundstücks auf der  einen Seite das Liegenschaftskataster, welches die 
Vermessung  eines jeden Grundstücks beinhaltet und auf der anderen Seite das 
Grundbuch, welches die rechtlichen Verhältnisse hierüber abbildet. Die Register 

1 Siehe hierzu die Eigentumsvermutung im deutschen Recht bzgl. beweglicher Sachen ge-
mäß §1006 BGB.
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